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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2007/043 
freigegeben am 22.05.2007 
 
GB 2 Datum: 13.02.2007 
Sachbearbeiter/in: Frau von Häfen, Meike  
 
Berufung von Feuerwehrkräften in das Ehrenbeamtenverhältnis 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
N 05.06.2007 Verwaltungsausschuss 
Ö 10.07.2007 Rat 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Hans-Hermann Denker wird mit sofortiger Wirkung für die Dauer von sechs Jahren in 
das Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister der Einheit Loy-Barghorn berufen. 
 
Herr Olav Thormählen wird mit sofortiger Wirkung für die Dauer von sechs Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis als stellv. Ortsbrandmeister der Einheit Loy-Barghorn berufen. 
 
Herr Erwin Brumund wird erneut für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamten-
verhältnis als Ortsbrandmeister der Einheit Südbäke berufen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß § 13 Absatz 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes werden die Gemeinde- und 
Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreter für die Dauer von sechs Jahren in das Ehren-
beamtenverhältnis berufen. Über ihre Ernennung beschließt der Rat der Gemeinde nach An-
hörung des Kreisbrandmeisters auf Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Die Amtszeiten des bisherigen Ortsbrandmeisters der Einheit Loy-Barghorn, Rainer Sunder-
mann, sowie dessen Stellvertreter, Harry Thümler, endeten mit Ablauf des 24.04.2007. Beide 
standen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. In einer außerordentlichen Jahreshauptver-
sammlung wurden Herr Hans-Hermann Denker als Ortsbrandmeister und Herr Olav Thor-
mählen als stellv. Ortsbrandmeister von der Mehrheit der anwesenden aktiven Mitglieder ge-
wählt. Beide erfüllen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Übernahme 
der Ämter. 
 
In der Jahreshauptversammlung am 26.01.2007 wurde der Ortsbrandmeister der Einheit Süd-
bäke, Herr Erwin Brumund, dessen Amtszeit am 02.08.2007 endet, wiedergewählt. Er ist da-
her erneut in das Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister zu berufen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es entstehen keine Kosten. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Keine 
 
 
 


